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Grenz- und Strassenabstand von Vorbauten    

§ 4 - 6 PBV 

Vorbauten sind vorspringende Gebäudeteile von gesamthaft untergeordnetem Ausmass.  

Vorbauten dürfen die vorgeschriebenen Abstände (Grenz-, Gebäude-, Strassen-, Wald- und Ge-
wässerabstand) wie folgt unterschreiten: 

 

P

max.
1.5 m

Dachgesimse 

Balkon 

Vordach 

1 m

Grenz- oder
Strassenabstand

max.

auf höchstens 1/3 
der Fassadenlänge 

 
 
   


